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RECHT AKTUELL

EUROPAWEITE VERGABE  
NUN EINFACHER?
Bekanntmachungen zur Vergabe öffentlicher Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
müssen über eForms veröffentlicht werden. Das sind die neuen elektronischen 
Standardformulare. Was dabei zu beachten ist und wo Nachbesserungen nötig wären, 
erläutert Rechtsanwältin Jenny Mehlitz im KOMMUNAL-Gastbeitrag.

des Standardformulars zur Bekanntmachung 
einer Ausschreibung ändert sich nicht viel für 
öffentliche Auftraggeber: Die eForms werden 
über die Vergabeplattformen umgesetzt. Wei-
terhin können Vergabestellen also Bekannt-
machungen auf den von ihnen genutzten Ver-
gabeplattformen erstellen. Die Vergabeplatt-
formen haben ihre Formulare den eForms 
bereits weitgehend angepasst, wenngleich 
noch die ein oder andere Unstimmigkeit zu 
beheben ist. Gleiches gilt für die Bekanntma-
chung vergebener Aufträge (ex post-Bekannt-
machung). Nicht vollumfänglich umgesetzt 
sind bis dato hingegen einige der anderen For-
mulare, wie die freiwillige ex ante-Bekannt-
machung. Mit ihr können öffentliche Auftrag-
geber über ihre Absicht informieren, einen 
Vertrag ohne vorherige Ausschreibung des 
Auftrags abzuschließen.

Es lässt sich leider nicht anders sagen: Das 
neue Erscheinungsbild der als eForms veröf-
fentlichten Bekanntmachungen ist befremd-
lich. Die Bekanntmachung wirkt äußerst 
unübersichtlich.  Auch von der Gliederungs-
systematik her überzeugt das neue For-
mat nicht: Die CPV-Codes werden unter der 
Überschrift „Zweck“ geführt. Angaben zu 
Vergabeunterlagen, Verfahrensbedingungen 
und Nachprüfungsinstanz erfolgen unter der 
Überschrift „Los“. Zudem gibt es die (iden-
tischen) Angaben zu CPV und Erfüllungsort 
verwirrenderweise zweimal, nämlich unter 
der Überschrift „Verfahren“ und nochmal 

unter der Überschrift „Los“. Zudem wurde 
die Chance verpasst, die Eignungskriterien in 
logischer Reihenfolge vor den Auswahlkrite-
rien im Teilnahmewettbewerb aufzuführen; 
hinzukommt, dass die für die Bewerberre-
duzierung relevante Anzahl nun bei den Eig-
nungs- und nicht wie bisher richtigerwei-
se bei den Auswahlkriterien benannt wird. 
Immerhin werden die Ausschlusskriterien 
jetzt logisch überzeugend vor den Eignungs-
kriterien aufgelistet.

Inhaltlich ist zu kritisieren, dass die – 
außerordentlich praxisrelevanten! – Mindest-
anforderungen an die Eignung nicht mehr 
gesondert aufgeführt werden. Dabei führen sie 
bei Nichterfüllung zum Ausschluss des Bieters. 
Insofern ist es mehr als fraglich, ob das Ziel 
erreicht wird, für mehr Transparenz zu sorgen.

Fazit: Wird durch die eForms alles einfa-

cher und besser? Nach den ersten Erfahrun-
gen ist die Antwort leider ein klares Nein. Es 
bleibt zu hoffen, dass die EU insbesondere 
beim Erscheinungsbild der Bekanntmachun-
gen nachbessert. In der Praxis wird auch ein 
Gewöhnungseffekt eintreten. Trotzdem: Der 
beabsichtigte große Wurf der digitalen Trans-
formation des öffentlichen Auftragswesens ist 
– bedauerlicherweise – nicht gelungen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz beabsichtigt, die eForms auch für 
Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwer-
te einzuführen. Aber bitte erst, nachdem die 
Kinderkrankheiten geheilt sind. 

N
eue elektronische Standardformu-
lare für EU-weite Vergabeverfah-
ren, sogenannte eForms, müssen 
seit 25.Oktober 2023 verwendet 
werden, um Bekanntmachun-

gen zur Vergabe öffentlicher Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge zu veröffentli-
chen. Das regelt der §10a der Vergabeverord-
nung (VgV). Die EU-Kommission sieht in den 
eForms das „Herzstück der digitalen Trans-
formation des öffentlichen Auftragswesens“. 
Sie sollen Unternehmen das Finden von 
Bekanntmachungen erleichtern und den Ver-
waltungsaufwand verringern. Leider ist fest-
zustellen, dass diese hehren Ziele noch nicht 
erreicht werden.

Die eForms bringen neue Pflichtangaben 

gegenüber den bisherigen Bekanntma-

chungs-Formularen mit sich. Dazu gehören 
vor allem die geschätzte Gesamtauftragssum-
me, die Angaben zu den Eignungskriterien 
und die Angabe, inwieweit fehlende Nachwei-
se nachgefordert werden. Zudem kann bezüg-
lich der Gründe, weshalb ein Unternehmen 
von der Teilnahme am Vergabeverfahren aus-
geschlossen werden kann, unter 24 Einträgen 
ausgewählt werden. In der Bekanntmachung 
vergebener Aufträge (ex post-Bekanntma-
chung) sind neben dem Auftragswert und den 
Kontaktdaten des Auftragnehmers neuerdings 
noch die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer sowie die Unternehmensgröße (kleines, 
mittleres oder großes Unternehmen) anzuge-

ben. Neu in die Bekanntmachungsformulare 
aufgenommen wurden die Datenfelder zu den 
strategischen Beschaffungsaspekten. Als sol-
che definiert §10a Abs. 4 der Vergabeverord-
nung VgV:

1 Aspekte der Qualität und der 

Innovation, einschließlich der Angabe, 

ob Nebenangebote zugelassen sind,

2 soziale und umweltbezogene 

Aspekte, einschließlich der 

Datenfelder für die Bescha�ung sauberer 

Straßenfahrzeuge,

3 wesentliche Aspekte der 

Zuschlagskriterien,

4 mittelständische Interessen  

sowie

5 die Identifizierung der 

Organisationseinheiten.

Es ist nicht verpflichtend, strategische 
Beschaffungsaspekte zu berücksichti-
gen. Werden jedoch einer oder mehrere der 
genannten strategischen Aspekte ausge-
wählt, so muss dazu jeweils mindestens ein 
Ziel/Konzept angegeben werden. Insoweit 
legt der deutsche Gesetzgeber weitergehen-
de Pflichtangaben fest, als die zugrunde lie-
gende EU-Verordnung vorsieht. Hinsichtlich 

Der  

beabsichtigte 

große Wurf der 

digitalen  

Transformation  

des ö�entlichen  

Au�ragswesens  

ist nicht  

gelungen.“

Dr. Jenny Mehlitz, 

Rechtsanwältin bei  

GSK Stockmann  

Rechtsanwälte
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